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Ab 2026 drohen durch den 
CO2-Grenzausgleichsmechanis-
mus (CBAM) sowie durch zu-
sätzliche Zölle auf Stickstoffdün-
ger aus Russland und Weißruss-
land erhebliche Belastungen für 
die Landwirtschaft. Düngemit-
tel machen bis zu 30 Prozent der 
Produktionskosten im Ackerbau 
aus, die Preise für Dünger haben 
sich seit dem Ukraine-Krieg be-
reits verdoppelt. CBAM könn-
te die Kosten um weitere 40 bis 
140 Euro pro Tonne erhöhen, 
während Agrarimporte aus 
Drittländern mit günstigeren 
Produktionsbedingungen unbe-
rührt bleiben. Dies gefährdet die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfä-
higkeit des heimischen Acker-
baus massiv.

Neben Preissteigerungen 
bestehen gravierende Unsi-
cherheiten bei der Düngemit-
tel-Versorgung: Rund 30 Pro-
zent des in der EU benötigten 
Stickstoffdüngers stammen aus 
Importen. Fehlende Referen-
zwerte, unklare Zertifizierungs-
verfahren und technische Pro-
bleme bei der CBAM-Umset-
zung erhöhen das Risiko für die 
Verfügbarkeit und Kostenstabi-
lität. Dem Ackerbau fehlt aktu-
ell jegliche Planungssicherheit, 
da zahlreiche Modalitäten der 
Abwicklung noch ungeklärt 
sind. Aufgrund der erst im Jahr 
2027 erfolgenden rückwirken-
den Zertifikatsberechnung für 
den Düngemittelbezug im Jahr 
2026 können Händler nicht 

kalkulieren, womit die erwar-
teten Preisaufschläge nur grob 
zwischen 10 Prozent und über 
30 Prozent geschätzt werden 
können. Diese Unsicherheit 
droht den Handel mit Dünge-
mitteln ab 2026 praktisch zum 
Stillstand zu bringen, die Prei-
se für noch verfügbare Dünger 
weiter in die Höhe zu treiben 
und die Versorgung zu gefähr-
den.

Die Vollversammlung der 
L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r 
Oberösterreich fordert da-
her den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Kli-
ma- und Umweltschutz, Re-
gionen und Wasserwirtschaft 
(BMLUK) sowie den Bundes-

minister für Finanzen (BMF) 
mit allem Nachdruck auf, 
sich gegenüber der EU-Kom-
mission konsequent für fol-
gende Punkte einzusetzen: 

 ■ Verschiebung der CBAM- 
Umsetzung im Düngemittelbe-
reich, bis alle technischen und 
rechtlichen Fragen geklärt sind 
und Planungssicherheit für 
den Düngemittelhandel und 
die landwirtschaftlichen Be-
triebe gewährleistet ist.

 ■ Aufnahme von EU-Im-
porten und Exporten von Ag-
rargütern, um wirtschaftli-
che Verdrängungseffekte von 
EU-Agrarprodukten beim Han-
del mit Drittstaaten zu vermei-
den.

Über Jahrzehnte hinweg haben 
sich im GSVG und BSVG eigen-
ständige Regelwerke entwickelt, 
die den jeweiligen Bedürfnissen 
der Versichertengruppen entspra-
chen. Heute jedoch stehen wir 
vor der Herausforderung, diese 
Systeme so weiterzuentwickeln, 
dass sie den Anforderungen einer 
modernen, verlässlichen und ef-
fizient organisierten Sozialversi-
cherung gerecht werden.

Die bestehenden Unterschie-
de in Beitrags- und Leistungsre-
gelungen führen zu vermeidba-
ren Doppelstrukturen und be-
lasten sowohl die Verwaltung als 
auch die Versicherten. Gleich-
zeitig gilt es, die bewährten Be-
sonderheiten der beiden Grup-
pen zu berücksichtigen und si-
cherzustellen, dass gewachse-
ne Strukturen nicht leichtfertig 
aufgegeben werden.

Vor diesem Hintergrund setzt 
sich die Landwirtschaftskam-
mer Oberösterreich für eine 
sachorientierte Harmonisie-
rung von GSVG und BSVG ein. 
Ziel ist es, dort anzugleichen, wo 

es sinnvoll und notwendig ist, 
ohne die spezifischen Bedürf-
nisse der unterschiedlichen Be-
triebe zu vernachlässigen. Eine 
solche Reform soll die Verläss-
lichkeit des Systems stärken und 
die Effizienz der Verwaltung so-
wie die Gleichbehandlung der 
Versicherten sicherstellen. 

 
Die Vollversammlung der Land-
wirtschaftskammer Oberöster-
reich fordert daher die Bundes-
regierung und die zuständigen 
Stellen mit allem Nachdruck 
auf:

 ■ die Mindestbeitragsgrund-
lage bei der Mehrfachversiche-
rung im BSVG aufzuheben,

 ■ weitere Schritte zur Har-
monisierung von GSVG und 
BSVG umzusetzen,

 ■ dabei insbesondere die 
Zusammenführung der Rech-
nungskreise, die Harmonisie-
rung der Anspruchsberechti-
gungen und der Fälligkeit von 
Beiträgen sowie eine Reduzie-
rung des UV-Beitragssatzes im 
BSVG vorzusehen.

Resolutionen der Vollversammlung der LK OÖ
Verwerfungen am Düngemittelmarkt vermeiden Mehrheitlich beschlossen am 18. Dezember 2025

Harmonisierung GSVG – BSVG:  
Aufhebung der Mindestbeitragsgrundlage  
bei Mehrfachversicherung  
 Einstimmig beschlossen am 18. Dezember 2025

Erweiterung des AMA-Gütesiegels  
auf Zuckerrüben und Ölsaaten  
 Mehrheitlich beschlossen am 18. Dezember 2025

Mit der Einführung des AMA-Gü-
tesiegels für Ackerfrüchte im Jahr 
2024 wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, auch Ackerkulturen wie 
Weizen, Roggen und Dinkel über 
die AMA-Marketing zu bewerben. 
Seit Jänner 2025 können deren 
Produkte – wie Mehl oder Gebäck 
– im Lebensmitteleinzelhandel 
mit dem Gütesiegel ausgezeich-
net werden. 2025 nahmen in OÖ 
bereits 1.470 Ackerbäuerinnen 
und Ackerbauern mit 11.060 Hek-
tar Weizenfläche am AMA-Güte-
siegel Ackerfrüchte teil. Das ent-
spricht einem Viertel der oö. Wei-
zenproduktion mit rund 90.000 
Tonnen Gütesiegelweizen. Die 
Bäuerinnen und Bauern haben in 
OÖ geliefert – jetzt sind Mühlen, 
Verarbeiter und Lebensmittel-
handel gefordert einen Mehrwert 
umzusetzen. Mit intensiver TV-, 
Radio-, Plakat- und Social-Me-
dia-Werbung wird heimisches 
Brot und Gebäck den Konsumen-
ten schmackhaft gemacht. Diese 
Maßnahmen sichern die Nach-
frage nach heimischem Getreide 
und schaffen die Basis für einen 
Mehrwert im Handel. Ziel ist es, 

die Wertschöpfungskette vom 
heimischen Getreide über Mehl 
bis hin zu Brot und Gebäck vor 
immer stärkeren Backwarenim-
porten – insbesondere aus Polen 
und Deutschland – zu schützen.
Ebenso soll das AMA-Gütesiegel 
ehestens auch für Zuckerrüben 
(Wiener Zucker) und Ölsaaten 
wie beispielsweise Raps (Rapso 
Speiseöl), Sonnenblumen, Öl-
kürbis- und Sojaprodukte umge-
setzt werden. Neben einer äußerst 
schwierigen Marktsituation im 
Ackerbau und einem wachsen-
den Druck von Zuckerimporten 
aus Drittstaaten, gilt es den hei-
mischen Ackerbauern eine Ge-
genleistung für die eingezahlten 
Marketingbeiträge und infolge 
eine Perspektive auf bessere Prei-
se durch Produktdifferenzierung 
zu geben. 

Die Vollversammlung der LK 
OÖ fordert daher, gerade vor 
dem Hintergrund der schwie-
rigen Marktsituation im Acker-
bau, nachdrücklich eine ra-
sche Erweiterung des AMA-Gü-
tesiegels auf Pflanzenöle und 
Zucker.
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Aufgrund der EU-NEC-Richt-
linie müssen die Ammoni-
ak-Emissionen ausgehend vom 
Basisjahr 2005 bis 2030 um 12 
Prozent reduziert werden. Im 
Gegensatz zu anderen EU-Mit-
gliedsländern setzt Österreich 
zur Zielerreichung statt gesetz-
lich angeordneter Maßnah-
men vor allem auf freiwillige 
ÖPUL-Maßnahmen (Förde-
rung der bodennahen Wirt-
schaftsdüngerausbringung, 
Gülleseparierung und stark 
stickstoffreduzierte Fütterung 
bei Schweinen sowie Weide-
haltungsmaßnahmen bei Wie-
derkäuern) sowie entsprechen-
de Investitionsförderungen.

 
Zur Sicherstellung der Zieler-
reichung bis 2030 wurde vom 
Verordnungsgeber festgelegt, 
dass die Fortschritte im Bezug 
auf die Ammoniakreduktion 
bis 31. Dezember 2026 einer 
umfassenden Überprüfung zu 
unterziehen sind. Die Evaluie-
rung hat jedenfalls

 ■ 1. die Prüfung einer ge-
setzlichen Anordnung der bo-
dennahen Gülleausbringung,

 ■ 2. ein Verbot des Einsat-
zes von Harnstoff als Dünge-
mittel,

 ■ 3. die Erforderlichkeit 
des Entfalls der Kleinschlagre-

gelung bei der Wirtschaftsdün-
ger-Einarbeitung zu umfassen.

Nur mit einer ausreichenden 
Beteiligung an den freiwilligen 
Maßnahmen kann im Zuge 
der rechtlich festgelegten Eva-
luierung die Festlegung von 
weiteren gesetzlich zwingen-
den Maßnahmen zur Ammo-
niak-Reduktion vermieden 
werden. Zudem muss die bis-
her schon erfolgte Berücksich-
tigung der emissionsreduzie-
renden Wirkung von Güllever-
dünnungen auf Basis der Stich-
probenerhebungen in den 
TIHALO-Studien in den öster-
reichischen Luftschadstoffin-
venturen auch künftig sicher-
gestellt werden.

Ausgehend von den beste-
henden gesetzlichen Regelun-
gen in Bayern wurde zuletzt 
auch die Gülleverdünnung 
verstärkt thematisiert. Dort 
wo eine entsprechende Gül-
leverdünnung aufgrund be-
trieblicher Abläufe schon bis-
her erfolgt, soll diese über die 
TIHALO-Studien weiterhin be-
rücksichtigt werden. Aufgrund 
der massiven Kosten für eine 
zusätzliche Gülleverdünnung 
(1,50 Euro je Kubikmeter für 
das Wasser, etwa 7,30 Euro je 
Kubikmeter für den zusätzli-
chen Güllelagerraum und 2,50 

bis 8 Euro an zusätzlichen Aus-
bringungskosten) und der feh-
lenden EU-Fördermöglichkeit 
für diese Maßnahme, stellt die-
ser Weg keine wirklich wirt-
schaftlich machbare Alternati-
ve für die Ammoniakreduktion 
dar. 

Die Vollversammlung der 
Landwirtschaftskammer OÖ 
unterstützt daher den bisher 
eingeschlagenen Weg, die tat-
sächliche Gülleverdünnung 
über die Stichprobenerhebun-
gen der TIHALO-Studien in 
den Luftschadstoffinventuren 
auf Basis wissenschaftlicher 
Bewertungen bestmöglich zu 
berücksichtigen. 

Bei diesen Stichprobener-
hebungen werden die Daten 
anonymisiert erfasst und mit 
wissenschaftlichen Methoden 
abgesichert. Eine allfällige Er-
hebung von Trockensubstanz-
gehalten der Gülle und der 
Güllelagerraumkapazitäten 
über den Mehrfachantrag wird 
aufgrund der fehlenden Prak-
tikabilität von Ermittlungsme-
thoden wie der Güllespindel, 
der damit einhergehenden Un-
sicherheiten, der anfallenden 
Zusatzbürokratie sowie zusätz-
licher Kontrollen und Sankti-
onen im Zuge des Mehrfach-
antrages mit allem Nachdruck 

abgelehnt. Zudem wird festge-
halten, dass für die teils teuren 
Güllezusätze bisher kein wis-
senschaftlicher Nachweis für 
eine emissionsreduzierende 
Wirkung vorliegt. 

Die Vollversammlung der 
Landwirtschaftskammer OÖ 
fordert das BMLUK mit al-
lem Nachdruck auf, im Zuge 
der festgelegten Evaluierung 
der Ammoniakreduktion auf-
grund der bisher erreichten 
bodennahen Wirtschaftsdün-
ger-Ausbr ingungsmengen, 
auch künftig keine gesetzliche 
Verpflichtung für die bodenna-
he Ausbringung vorzusehen. 
Eine gesetzliche Verpflich-
tung würde künftig auch die 
Gewährung von ÖPUL-Prä-
mien für die entsprechenden 
Ausbringungstechniken ver-
hindern. Sollten sich im Zuge 
der Überprüfung der Zielerrei-
chung entsprechende Spiel-
räume ergeben, so sollten die-
se für entsprechende Verbesse-
rungen bei der Einarbeitungs-
verpflichtung von Festmist, die 
Beibehaltung der Kleinschlag-
regelung und einen allfälligen 
Entfall der bisher festgelegten 
nachträglichen flexiblen Gül-
lelagerabdeckung für beste-
hende Grubenanlagen genützt 
werden.

Ammoniak-Reduktion: Freiwilligkeit vor Zwang muss bleiben Mehrheitlich beschlossen am 18. Dezember 2025

Die abgeschlossenen Tri-
log-Verhandlungen zwischen 
EU-Kommission, EU-Parla-
ment und den Mitgliedstaaten 
zur Regulierung neuer Züch-
tungsmethoden (Neue Geno-
mische Techniken, NGT) brin-
gen wichtige Erleichterungen 
für die Pflanzenzüchtung. Die 
vorgesehenen vereinfachten 
Zulassungsverfahren für Pflan-
zen, die mit Techniken wie 
CRISPR/Cas entwickelt wur-
den und kein artfremdes Gen-
material enthalten, sind ein 
wichtiger Schritt zur Sicherung 
der Innovationskraft. Moder-
ne Züchtungsmethoden sind 

notwendig, um den Heraus-
forderungen des Klimawan-
dels, massiven Einschränkun-
gen im Pflanzenschutz, neuen 
Schadorganismen und immer 
häufiger auftretender Dürrepe-
rioden gerecht zu werden.

Sowohl den Züchtern als 
auch den Ackerbauern müssen 
daher alle verfügbaren Werk-
zeuge zur Ertragssicherung 
zur Verfügung stehen, um die 
Versorgungssicherheit auch 
in Zukunft zu gewährleisten. 
Aus diesem Blickwinkel unter-
stützt die Landwirtschaftskam-
mer den Zugang zu den Neuen 
Züchtungsmethoden. Das Feh-

len eines klaren Patentverbots 
von Pflanzen und Saatgut sowie 
einer tragfähigen Lösung für 
den Biolandbau wird jedoch als 
problematisch eingeschätzt. 
Die angekündigte Initiative 
der EU-Kommission für einen 
Dialog zu Sorten- und Patent-
schutz sowie zum Züchterpri-
vileg ist daher von zentraler Be-
deutung, um höchstmögliche 
Rechtssicherheit und Transpa-
renz für Züchter und Landwirte 
zu gewährleisten.

Die Vollversammlung der LK 
OÖ fordert daher den Bundes-
minister für Land- und Forst-
wirtschaft, Klima- und Umwelt-

schutz, Regionen und Wasser-
wirtschaft (BMLUK) auf, sich 
auf EU-Ebene mit Nachdruck 
für eine praxisgerechte Umset-
zung der neuen Regelungen 
einzusetzen, die die Wettbe-
werbsfähigkeit der heimischen 
Landwirtschaft sicherstellen. 
Gleichzeitig ist ein starkes Re-
gelwerk zu schaffen, das Pa-
tente auf Pflanzen einschränkt 
und das Züchterprivileg dauer-
haft sichert. Ebenso ist sicher-
zustellen, dass die Gentechnik-
freiheit der Biolandwirtschaft 
durch Koexistenzmaßnahmen 
und Regelungen zur Rückver-
folgbarkeit erhalten bleibt.

Neue Züchtungsmethoden: Patente einschränken und Gentechnikfreiheit sichern 
 Mehrheitlich beschlossen am 18. Dezember 2025
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Die vollständige Marktöffnung 
der vergangenen Jahre hatte zu 
massiven Mengensteigerungen 
bei Agrarimporten aus der Uk-
raine geführt und den EU-Ag-
rarmarkt stark unter Druck ge-
setzt. Die überarbeitete Fassung 
des Assoziierungsabkommens 
zwischen der EU und der Ukrai-
ne mit der Rückkehr zu restrik-
tiven Kontingentregelungen ist 
daher zu begrüßen. Die verein-
barten Kontingentregelungen 

stellen eine deutliche Verbesse-
rung gegenüber der bisherigen 
Ausnahmesituation dar und 
bringen eine dringend notwen-
dige Entlastung für die europä-
ische Landwirtschaft. Die Ver-
einbarung knüpft den zukünf-
tigen Marktzugang der Ukrai-
ne zugleich an die schrittweise 
Angleichung an EU-Produkti-
onsstandards in den Bereichen 
Tierschutz, Pflanzenschutz und 
Tierarzneimittel. Die heimische 

Landwirtschaft braucht fai-
re Wettbewerbsbedingungen – 
insbesondere bei Importen aus 
Drittstaaten, die nicht densel-
ben Produktions-, Umwelt- und 
Sozialstandards unterliegen. 

Die Vollversammlung der 
Landwirtschaftskammer OÖ 
fordert Bundesminister Nor-
bert Totschnig auf, sich wei-
terhin mit allem Nachdruck 
für die konsequente Umset-

zung und Kontrolle der Anglei-
chung an EU-Produktionsstan-
dards in der Ukraine einzuset-
zen. Dies soll durch jährliche 
Fortschrittsberichte – etwa zur 
Rückstandsfreiheit bei Pflan-
zenschutzmitteln und zur Ein-
haltung von Tierschutzvor-
gaben – bis Ende 2028 sicher-
gestellt werden. Im Falle von 
Verstößen oder Nichterfüllung 
der Vorgaben ist für eine Anhe-
bung der Zölle einzutreten.

Die auf EU-Ebene neuerlich er-
zielte Einigung zur Verschie-
bung der EUDR sichert die 
weitere Funktionsfähigkeit 
der Wertschöpfungsketten bei 
Holz und Rindern ab Jahresbe-
ginn 2026. Die zuletzt erfolg-
ten inhaltlichen Änderungen 
zur Umsetzung der EU-Entwal-
dungsverordnung gehen in die 
richtige Richtung, sind aber 
weiterhin nicht ausreichend, 
um unnötige Bürokratie tat-
sächlich zu verhindern. Die 
EU-Kommission wurde daher 
beauftragt bis 30. April 2026 
einen Bericht zu weiteren Ver-
einfachungen im Rahmen der 
EUDR vorzulegen. Aufgrund 
der strengen Bestimmungen 

des österreichischen Forstgeset-
zes gibt es in unserem Land kein 
Risiko für Entwaldungen. Die 
Waldfläche in Österreich nimmt 
daher sogar beständig zu. 

Die Vollversammlung der 
Landwirtschaftskammer OÖ 
fordert Bundesminister Nor-
bert Totschnig auf, sich auf 
Ebene des EU-Umweltminis-
terrates weiterhin mit allem 
Nachdruck für die Einführung 
einer „Null-Risiko-Kategorie“ 
für Länder ohne tatsächliches 
Entwaldungsrisiko einzuset-
zen, um durch den Entfall un-
nötiger Nachweispflichten 
zusätzliche Bürokratie für die 
land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe zu vermeiden.

Die Vollversammlung der 
Landwirtschaftskammer Ober-
österreich fordert die Bundes-
wettbewerbsbehörde auf, zu 

prüfen, ob Butter von Han-
delsketten unter dem jeweili-
gen Einstandspreis angeboten 
wird.

Resolutionen der Vollversammlung der LK OÖ
Angleichung der Produktionsstandards in der Ukraine konsequent umsetzen und kontrollieren 
 Mehrheitlich beschlossen am 18. Dezember 2025

EUDR: Einigung zur Verschiebung  
für Verbesserungen nutzen

 Mehrheitlich beschlossen am 18. Dezember 2025

Bundeswettbewerbsbehörde 
 Einstimmig beschlossen am 18. Dezember 2025

Neun Resolutionen wurden beschlossen, drei von ihnen einstimmig. LK OÖ

Im Vorfeld der anstehenden po-
litischen Entscheidungen zur 
Ratifizierung des EU-Freihan-
delsabkommens mit den Mer-
cosur-Ländern Argentinien, 
Brasilien, Paraguay und Urugu-
ay sind von Vertretern der Wirt-
schaft Stimmen laut geworden, 
die sich für eine Ratifizierung 
dieses Abkommens auch durch 
Österreich aussprechen.

Die Vollversammlung der 
Landwirtschaftskammer OÖ 
begrüßt die weiterhin geltende 
parlamentarische Festlegung 
zur Ablehnung des EU-Merco-
sur-Abkommens vom Septem-

ber 2019 und fordert die Bun-
desregierung mit allem Nach-
druck auf, an dieser klar ableh-
nenden Positionierung auch 
weiterhin festzuhalten. Das 
EU-Mercosur-Abkommen ent-
hält im Gegensatz zu dem im 
Oktober erneuerten EU-Ukrai-
ne-Assoziierungsabkommen 
keine Vorgaben für entspre-
chende Produktionsstandards, 
sodass damit sowohl das hohe 
Niveau der Konsumenten-
sicherheit als auch die wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähig-
keit der heimischen Landwirt-
schaft gefährdet würden. 

Bundesregierung muss an Ablehnung  
des Mercosur-Abkommens festhalten

 Einstimmig beschlossen am 18. Dezember 2025
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